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Zusammenfassung 

Die Stadt Lohne plant, nördlich der Dinklager Straße und östlich Straße „Zum Lerchental“ das Plan-
gebiet für den B-Plan 149 als Gewerbegebiet auszuweisen. Sie beauftragte uns, ein Geruchsgut-
achten unter Berücksichtigung der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) zu erstellen. Der Vorent-
wurf des Plangebietes wurde uns vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Daraus und auf der 
Basis früherer Gutachten wurden die zu berücksichtigenden Quellen identifiziert. 

In der Nachbarschaft werden aufgrund ihrer Entfernung zum Plangebiet vier landwirtschaftliche Be-
triebe berücksichtigt (siehe Abbildung 1). Die im Besitz der Stadt Lohne befindlichen, derzeit ver-
pachteten Ställe, die sich ca. 150 m nördlich vom Plangebiet befinden, werden nach Angabe der 
Stadt Lohne in Zukunft nicht mehr betrieben und daher nicht berücksichtigt. 

Außerdem wurden die mit Spritzgussmaschinen Kunststoff verarbeitenden Betriebe Atka und Pöp-
pelmann sowie die Foliendruckerei Delo: Dettmer Verpackungen GmbH als geruchsrelevant identifi-
ziert. Im Bereich des B-Planes Nr. 194 soll ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden, in dem sich die 
Fa. Atka mit einem Sondermaschinenbau (keine Kunststoffverarbeitung) erweitern wird. Es handelt 
sich um einen angebotsbezogenen Bebauungsplan. Die Fläche wurde bereits von der Fa. erworben 
und ein Bauantrag liegt in Kürze vor. Daher wurden die Quellen des Betriebes Atka in den Berech-
nungen nicht berücksichtigt. In der Fassung Rev1 wurden die Quellen des Betriebes Atka zusätzlich 
aufgenommen. 

Zusätzlich wurde die Kläranlage Rießel berücksichtigt, die sich ca. 700 m südöstlich vom Plangebiet 
befindet.  

Von den Gewerbebetrieben und der Kläranlage wurden Auskünfte zu den aktuellen und geplanten 
Geruchsquellen eingeholt. Diese Angaben wurden berücksichtigt: Fa. Pöppelmann, Fa. Atka, Fa. 
Delo und Kläranlage Rießel. 

Die Geruchsemissionen der landwirtschaftlichen Betriebe wurden von uns im Rahmen früherer Gut-
achten auf der Basis der Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 ermittelt. Die Ansätze wurden 
mit den aktuellen Tierzahlen der Betriebe, die wir vom Landkreis Vechta erhielten, aktualisiert. 

Alle Stallanlagen, der Ausbreitungsweg und die Immissionsorte sowie die Gewerbebetriebe wurden 
im Rahmen der früheren Gutachten während Ortsbesichtigungen in Augenschein genommen. Dabei 
wurden die relevanten Daten der Betriebe erhoben. 

Die Geruchsemissionen der landwirtschaftlichen Tierhaltungen wurden anhand von Messergebnis-
sen an vergleichbaren Anlagen und mit den Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 bestimmt. 
Zur Bestimmung der Geruchsemissionen der Gewerbebetriebe und der Kläranlage wurden Litera-
turwerte sowie eigene Messergebnisse von vergleichbaren Anlagen herangezogen. 

Die Geruchsimmissionen wurden mit dem Ausbreitungsmodell Austal2000 für geruchbeladene Ab-
luft berechnet und als Häufigkeit der Geruchsstunden eines Jahres, bezogen auf 1 GE/m³, darge-
stellt. Die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Gesamtbelastung (Gewichtung der landwirt-
schaftlichen Immissionen nach Tierart) wurden angegeben. 

Wenn die Quellen des Betriebes Atka berücksichtigt werden, betragen die Werte für die belästi-
gungsrelevanten Kenngrößen im Plangebiet zwischen 11 und 18 % der Jahresstunden. 
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In dem Fall, dass die Fa. Atka das Plangebiet bebaut, sind die Quellen des Betriebes Atka heraus-
zunehmen. Die Ergebnisse für die belästigungsrelevanten Kenngrößen liegen in dem Fall zwischen 
9 und 12 % der Jahresstunden. 

Eine Bewertung ist nicht beauftragt. 

Im vorliegenden Fall sind die Betriebe Nr. 2S Bünnemeyer, 3S Beverborg und 5N Pohlmann bereits 
durch benachbarte Wohnhäuser in ihren Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt. 

Der Betrieb 4S Sperveslage ist noch nicht in seiner Entwicklungsmöglichkeit eingeschränkt. 

 

 

 

 
Dipl.- Ing. Uta Preußker-Thimm 
Sachverständige der 
TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG  

 

 

Digital 

unterschrieben von 

Preußker-Thimm 

Uta 

Datum: 2021.03.26 

12:23:57 +01'00'
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1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Lohne plant, nördlich der Dinklager Straße und östlich Straße „Zum Lerchental“ das Plan-
gebiet für den B-Plan 149 als Gewerbegebiet auszuweisen. Sie beauftragte uns, ein Geruchsgut-
achten unter Berücksichtigung der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) /1/ zu erstellen. Der Vor-
entwurf des Plangebietes wurde uns vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt /2/. Daraus und auf 
der Basis früherer Gutachten wurden die zu berücksichtigenden Quellen identifiziert. 

In der Nachbarschaft werden aufgrund ihrer Entfernung zum Plangebiet vier landwirtschaftliche Be-
triebe berücksichtigt (siehe Abbildung 1). Die im Besitz der Stadt Lohne befindlichen, derzeit ver-
pachteten Ställe der Hofstelle zum Lerchental 1, die sich ca. 150 m nördlich vom Plangebiet befin-
den, werden nach Angabe der Stadt Lohne in Zukunft nicht mehr betrieben und daher nicht berück-
sichtigt. 

Außerdem wurden die mit Spritzgussmaschinen Kunststoff verarbeitenden Betriebe Atka und Pöp-
pelmann sowie die Foliendruckerei Delo: Dettmer Verpackungen GmbH als geruchsrelevant identifi-
ziert. Im Bereich des B-Planes Nr. 194 soll ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden, in dem sich die 
Fa. Atka mit einem Sondermaschinenbau (keine Kunststoffverarbeitung) erweitern wird. Es handelt 
sich um einen angebotsbezogenen Bebauungsplan. Die Fläche wurde bereits von der Fa. erworben 
und ein Bauantrag liegt in Kürze vor. Daher wurden die Quellen des Betriebes Atka in den Berech-
nungen nicht berücksichtigt. In der Fassung Rev1 wurden die Quellen des Betriebes Atka zusätzlich 
aufgenommen. 

Zusätzlich wurde die Kläranlage Rießel berücksichtigt, die sich ca. 700 m südöstlich vom Plangebiet 
befindet.  

Von den Gewerbebetrieben und der Kläranlage wurden Auskünfte zu den aktuellen und geplanten 
Geruchsquellen eingeholt. Diese Angaben wurden berücksichtigt: Fa. Pöppelmann /3/, Fa. Atka /4/, 
Fa. Delo /5/ und Kläranlage Rießel /6/. 

Die Geruchsemissionen der landwirtschaftlichen Betriebe wurden von uns im Rahmen früherer Gut-
achten auf der Basis der Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 /7/ ermittelt. Die Ansätze wur-
den mit den aktuellen Tierzahlen der Betriebe /8/, die wir vom Landkreis Vechta erhielten, aktuali-
siert. 

Alle Stallanlagen, der Ausbreitungsweg und die Immissionsorte sowie die Gewerbebetriebe wurden 
im Rahmen der früheren Gutachten während Ortsbesichtigungen in Augenschein genommen. Dabei 
wurden die relevanten Daten der Betriebe erhoben. 

Die belästigungsrelevanten Kenngrößen nach Nummer 4.6 der GIRL sollen berechnet werden. 

Eine Bewertung der Ergebnisse ist nicht beauftragt. 

Die in /../ gestellten Ziffern beziehen sich auf das Kapitel 6. "Quellenverzeichnis". 
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2 Orts- und Anlagenbeschreibung 

Das Plangebiet 145 der Stadt Lohne liegt im Westen von Lohne, nördlich der Dinklager Straße. 

Folgende landwirtschaftlichen Betriebe werden berücksichtigt (siehe Anhang 2, behördeninterner 
Anhang). 

Nr. 2S Bünnemeyer, westlich, Mastschweine und Bullen 
Nr. 3S Beverborg, südlich, Mastschweine und Kühe mit Nachzucht 
Nr. 4S Sperveslage, südlich, Gänse, Elterntiere 
Nr. 5N Pohlmann, östlich, Bullen und Mastschweine 

Folgende Emissionen von Nebenquellen werden bei der Geruchsausbreitungsberechnung berück-
sichtigt: 

 Betriebe Bünnemeyer und Beverborg: Silagelagerungen. 
 Beverborg:     Festmistplatte. 

Die genauen Daten der landwirtschaftlichen Betriebe (Tierzahlen, Entmistung und Lüftungstechnik 
(natürlich oder nach DIN 18910 /9/)) sind dem Anhang 2 zu entnehmen, der aus Datenschutzgrün-
den nur für den behördeninternen Gebrauch vorgesehen ist. 

Diese Betriebe und der Gewerbebetrieb Pöppelmann befinden sich westlich und östlich des Plan-
gebietes. Die Foliendruckerei der Delo Dettmer Verpackungen GmbH liegt östlich und die Kläranlage 
Rießel befindet sich etwa 500 m südöstlich des Plangebietes. Die Kläranlage hat eine Kapazität von 
43.000 EW und eine derzeitige Belastung von 20.000 EW häusliches Abwasser und 15.000 EW 
Gewerbeabwasser. 

Abbildung 1 zeigt die Lage der berücksichtigten Betriebe mit Geruchsquellen und die Lage des Plan-
gebietes. In Abbildung 2 ist die Lage des Plangebietes dargestellt. 

Die Gewerbebetriebe Pöppelmann und Atka betreiben Spritzgussmaschinen und verarbeiten in ver-
schiedenen Produktionshallen u. a. Polyamide, Polypropylene und Polystyrol. Es sind Lüftungsan-
lagen installiert, über die sowohl Hallenabluft, als auch Maschinenabluft über Dach abgeleitet wer-
den. Die geruchsrelevante Abluft der Produktionsbereiche der Firma Delo: Dettmer Verpackungen 
GmbH wird vollständig abgesaugt und über regenerative Nachverbrennungsanlagen (RNV) zur Ab-
luftreinigung geführt. 

Eine Beschreibung der Gewerbebetriebe und der Kläranlage sind dem Anhang 2 zu entnehmen. 
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Abbildung 1: Lage der berücksichtigten Geruchsquellen 
Gewerbebetriebe (Fa. Pöppelmann, Atka und Delo) und Kläranlage Rießel, landwirt-
schaftliche Betriebe Bünnemeyer (Nr. S2..), Beverborg (Nr. S3..), Sperveslage (Nr. 
S4..) und Pohlmann (Nr. N5..) 
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Abbildung 2: Lageplan Plangebiet 
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3 Untersuchungsmethode für Geruchsbelastungen 

3.1 Allgemeines 

Für die Beurteilung der möglichen Konfliktlage zwischen Tierhaltung und Bebauung dient die VDI-
Richtlinie 3894 “Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, Blatt 2“ /10/ mit ihrer Ab-
standsbestimmung als Entscheidungshilfe. Dort ist ein Geltungsbereich für die dargestellte Methode 
zur Abstandsbestimmung festgelegt. Außerhalb des Geltungsbereiches kann die Richtlinie nicht an-
gewendet werden und es sind weitergehende Prüfungen durchzuführen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung in Lohne ist auftragsgemäß eine weitergehende Prüfung durchzu-
führen (s. Kap. 1).  

Zur weitergehenden Prüfung wird eine Untersuchungsmethode angewandt, die auf Messergebnis-
sen aus olfaktometrischen Untersuchungen an vergleichbaren Stallanlagen aufbaut.  

Für die Berechnung der Geruchsimmissionen wird das Geruchsausbreitungsmodell AUSTAL2000 
eingesetzt. 

Als Ausgangsdaten müssen die Geruchsemissionen der Anlagen bekannt sein, die auf das Beurtei-
lungsgebiet einwirken. Diese Daten erhält man durch olfaktometrische Untersuchungen an den vor-
handenen Anlagen oder, z.B. in einer Prognose, durch Übertragung der Ergebnisse von vergleich-
baren Anlagen. Im vorliegenden Fall werden die Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 /7/ 
berücksichtigt. Es werden Jahresmittelwerte angesetzt. 

Die tatsächlichen Emissionsbedingungen der einzelnen Quellen und die räumliche Lage der Quellen 
zueinander werden berücksichtigt. Es werden für den Standort repräsentative meteorologische Da-
ten verwendet. 

Zum besseren Verständnis der bei Geruchsgutachten verwendeten Einheit GE/m³ und der allgemei-
nen Vorgehensweise werden im Anhang 1 einige Erläuterungen zur Geruchsmessung (Olfaktomet-
rie) und zur Ausbreitungsrechnung gegeben. Die Ermittlung und Bewertung der Geruchsimmissio-
nen erfolgt gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie. 

3.2 Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen nach der Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) 

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise für die Geruchsbeurteilung zu erreichen, ließ der 
Länderausschuss für Immissionsschutz LAI die Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL /1/ erarbeiten. 
Sie beschreibt eine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im 
Rahmen von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren von Anlagen, die nach der 4. BImSchV 
/11/ genehmigungsbedürftig sind. Sie kann sinngemäß auch auf nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen angewandt werden. 

Das Land Niedersachsen hat die GIRL (in der Fassung vom 29. Februar 2008 und Ergänzung vom 
10. September 2008) als Runderlass zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen im 
Ministerialblatt 36/2009 /12/ veröffentlicht. 

Sie wird in der Praxis auch bei Wohnbauvorhaben und in der Bauleitplanung angewandt. 
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Im Folgenden wird kurz die Vorgehensweise zur Ermittlung und Beurteilung der Geruchs-Immissi-
onssituation erläutert. 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit einer Geruchsbelästigung im Sinne des BImSchG /11/ sind die 
Kenngrößen der Gesamtbelastung IG auf den einzelnen Beurteilungsflächen des Beurteilungsge-
biets mit den Immissionswerten IW als Maßstab für die höchstzulässige Geruchsimmission zu ver-
gleichen. Die Kenngrößen werden angegeben als relative Häufigkeiten der Geruchsstunden eines 
Jahres. Die Zählschwelle für diese Häufigkeiten ist die Geruchsschwelle (1 GE/m³, vgl. Anhang 1). 

Die zulässige Gesamtbelastung durch Geruchsimmissionen ist abhängig von der Gebietsauswei-
sung bzw. der tatsächlichen Gebietsnutzung. In der GIRL sind folgende Werte festgelegt (Tabelle 1 
der GIRL): 

Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/ Industrie-ge-

biete 

Dorfgebiet 

0,10 

(10 % der Jahresstunden) 

0,15 

(15 % der Jahresstunden) 

0,15 1) 

(15 % der Jahresstunden) 
1)Für Immissionen durch Tierhaltungsanlagen 

Bei einem Wert von z.B. 0,10 darf anlagentypischer Geruch an maximal 10 % der Jahresstunden 
am Immissionsort wahrnehmbar sein. Dabei sind auch höhere Konzentrationen als die Geruchs-
schwelle wahrnehmbar, allerdings zu einem geringeren Prozentsatz der Jahresstunden. 

Sonstige Gebiete sind entsprechend ihrer Schutzwürdigkeit zuzuordnen. Die Immissionswerte 
(Grenzwerte) der GIRL gelten für alle Beurteilungsflächen, auf denen sich Personen nicht nur 
vorübergehend aufhalten. So sind z.B. Wald-, Wiesen- und Ackerflächen keine Beurteilungsflächen 
im Sinne der GIRL.  

Die GIRL sieht in begründeten Einzelfällen eine Abweichung von den Immissionswerten in Grenzen 
vor, z.B. bei besonders schutzwürdigen Gebietsnutzungen oder bei Gemengelagen. In besonders 
gelagerten Einzelfällen kann ein Immissionswert von 0,20 überschritten werden (Auslegungshin-
weise zur GIRL vom 21.9.2009). 

In speziellen Fällen sind auch andere Zuordnungen als die in Tabelle 1 der GIRL aufgeführten mög-
lich. Die zuständige Genehmigungsbehörde kann andere Festlegungen im Einzelfall treffen. 

Die Ausdehnung des Beurteilungsgebietes richtet sich nach dem geplanten Vorhaben. Die Beurtei-
lungsflächen sind quadratische Teilflächen, deren Seitenlängen in der Regel 250 m betragen. Die 
Seitenlängen können entsprechend der tatsächlich vorhandenen Geruchsverteilung auch vergrößert 
oder verkleinert werden. Im direkten Nahbereich von Anlagen kann die Beurteilungsfläche z.B. auf 
15 m x 15 m verkleinert werden. Es können auch Werte für einzelne Punkte herangezogen werden.  

3.3 Ermittlung der belästigungsrelevanten Kenngröße bei Tierhaltungen  

Nach Nummer 4.6. der GIRL ist für die Beurteilung der Immissionen aus Tierhaltungsanlagen die 
belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen und anschließend mit den Immissionswerten 
nach Tabelle 1 der GIRL zu vergleichen. 

Hierzu wird, die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesamt  multipliziert: 

IGb = IG * fgesamt.  
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Der Faktor fgesamt ist nach der Formel (4) des Kapitels 4.6 der GIRL aus den Gewichtungsfaktoren f 
der einzelnen Tierarten zu ermitteln, deren Immissionen auf den jeweiligen Immissionsort einwirken. 

Die Gewichtungsfaktoren f sind tierartabhängig der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Tabelle: Gewichtungsfaktoren f für die einzelnen Tierarten  

Tierartspezifische 

Geruchsqualität 

Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel 

(Puten, Masthähnchen) 
1,5 

 

Mastschweine, Sauen 

(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren für 

eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

 

Milchkühe mit Jungtieren 

(einschließlich Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur Ge-

ruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen) 

0,5 

 

Der Gewichtungsfaktor für Nebenquellen, wie Maissilage, Gülle- und Festmistlagerung ist entspre-
chend der dazu gehörenden Tierart zu wählen. 

Das Land Niedersachsen hat in /12/ festgelegt, dass auch für Mastbullen mit Maissilagefütterung 
der Gewichtungsfaktor 0,5 heranzuziehen ist. Außerdem ist der Gewichtungsfaktor für Nebenquel-
len, wie Maissilage, Gülle- und Festmistlagerung, entsprechend der dazu gehörenden Tierart zu 
wählen. Neueren Untersuchungen aus Projekten in Baden-Württemberg und Bayern zufolge können 
auch Pferdegerüche den Gewichtungsfaktor 0,5 erhalten. Die Lagerung von Pferdemist wird weiter-
hin dem Faktor 1 zugeordnet. Alle sonstigen Geruchsquellen sind weiterhin mit dem Gewichtungs-
faktor 1 zu berücksichtigen. 

3.4 Beurteilung im Einzelfall (Ziffer 5 der GIRL) 

Für die Beurteilung, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen hervorgerufen 
werden, ist ein Vergleich der nach der GIRL /1/ zu ermittelnden Kenngrößen mit den in der Tabelle 
auf Seite 7 festgelegten Immissionswerten nicht ausreichend, wenn 

a) auf einzelnen Beurteilungsflächen in besonderem Maße Geruchsimmissionen aus dem 
Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich oder anderen nicht nach Nr. 3.1 Abs. 1 der 
GIRL zu erfassenden Quellen auftreten oder 

b) Anhaltspunkte dafür bestehen, dass wegen der außergewöhnlichen Verhältnisse hinsicht-
lich Art (z. B. Ekel und Übelkeit auslösende Gerüche) und Intensität der Geruchseinwir-
kung, der ungewöhnlichen Nutzungen in dem betroffenen Gebiet oder sonstiger atypi-
scher Verhältnisse 
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 trotz Einhaltung der Immissionswerte der GIRL schädliche Umwelteinwirkungen her-
vorgerufen werden oder 

 trotz Überschreitung der in der GIRL vorgegebenen Immissionswerte eine erhebliche 
Belästigung nicht zu erwarten ist. 

Gemäß Kapitel 3.1 der GIRL ist daher zu prüfen, ob Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer Be-
urteilung im Einzelfall nach Nummer 5 der GIRL bestehen. 

4 Geruchsemissionen 

4.1 Landwirtschaft 

Die Geruchsemissionen der landwirtschaftlichen Betriebe (Rinder, Mastschweine, Sauen und 
Gänse) wurden im vorliegenden Fall auf Grundlage von Messergebnissen an vergleichbaren Anla-
gen abgeleitet. Dabei wurden die Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 /7/ verwendet. Es 
werden Jahresmittelwerte berücksichtigt. 

Die Ermittlung der Geruchsemissionen von Flächenquellen erfolgt anhand von flächenbezogenen 
Emissionsfaktoren (in GE/(m²*s)), die mit der emittierenden Fläche der Quelle multipliziert werden. 

Die Geruchsquellen der berücksichtigten landwirtschaftlichen Betriebe sind im Kapitel 2 (Lage der 
Geruchsquellen) bzw. im Anhang 2 (nur für den behördeninternen Gebrauch), in der Tabelle A1 
beschrieben. In der Tabelle A2 des Anhangs 2 sind die Ergebnisse der Emissionsermittlung für die 
Betriebe zusammengestellt. 

Die Geruchsemissionen durch das Aufrühren der Gülle, die Verladung und den Transport von Gülle, 
Festmist und Silage werden bei der Emissionsermittlung nicht berücksichtigt, da die Auswirkungen 
auf die Geruchsimmissionen als Überschreitungshäufigkeit der Geruchsschwelle in Prozent der Jah-
resstunden vernachlässigbar sind und sich ohnehin durch die nicht bekannte Verteilung auf meteo-
rologische Situationen nicht prognostizieren lassen. 

4.2 Gewerbebetriebe und Kläranlage 

Die Geruchsemissionen der Spritzgussmaschinen der Betriebe Pöppelmann und Atka, die lösemit-
telhaltige Abluft emittieren, wurden auf der Basis von orientierenden Geruchsuntersuchungen aus 
dem Produktionsbereich der Halle 22 der Fa. Pöppelmann und Angaben der Betriebe abgeschätzt. 
Die Betriebszeit wird jeweils berücksichtigt. Die Gerüche der regenerativen Nachverbrennungsanla-
gen (RNV) der Fa. Delo Dettmer Verpackungen GmbH, über die die Abluft aus den Produktionsbe-
reichen geführt wird, werden in der Ausbreitungsberechnung auf der Basis von Anforderungen an 
Abluftreinigungsanlagen mit einer Geruchsstoffkonzentration 500 GE/m³ berücksichtigt. 

Die Geruchsemissionen der Kläranlage Rießel werden an Hand des EDV-Programms GERDA er-
mittelt, das im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg entwickelt 
wurde. Dabei handelt es sich um eine Datenbankanwendung, die anhand der Flächengrößen, der 
Belastung der Anlage und der Art der Anlagenteile Emissionsdaten bereitstellt. 

Die berücksichtigten Geruchsfrachten der landwirtschaftlichen Betriebe und der Gewerbebetriebe 
sowie der Kläranlage sind dem Anhang 2 zu entnehmen, der aus Datenschutzgründen nur für den 
behördeninternen Gebrauch vorgesehen ist. 
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5 Geruchsimmissionen 

5.1 Randbedingungen zur Ausbreitungsrechnung 

Ausgehend von den Emissionsdaten nach den Tabellen A1, A2 und A4 im Anhang 2 wurden die 
Geruchsimmissionen mit der aktuellen Version des Ausbreitungsmodells Austal2000 berechnet. 

Die Ausgabe-Dateien sind mit den jeweils berücksichtigten Betrieben im Anhang 3 dargestellt. 

Die Qualitätsstufe wurde mit qs = 2 angesetzt. 

Wetterdaten 

Für die Berechnung der Immissionen werden repräsentative meteorologische Daten benötigt. Diese 
enthalten Angaben über die langjährige Häufigkeit der Ausbreitungsverhältnisse in den unteren Luft-
schichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre definiert 
sind. 

Aufgrund der wenig gegliederten Topographie sind die Einflüsse des Untergrundes auf die bodenna-
hen Luftschichten im norddeutschen Tiefland nur gering. Das Windfeld bildet sich nahezu ungestört 
aus und ist im Wesentlichen von der allgemeinen Luftdruckverteilung gesteuert. 

Die in Mitteleuropa vorherrschenden südwestlichen bis westlichen Windrichtungen werden durch die 
äußerst geringe orographische Gliederung kaum modifiziert, sodass im Rechengebiet ebenfalls mit 
der Dominanz der südwestlichen bis westlichen Windrichtungen zu rechnen ist. 

Ost- bis Südostwinde sind mit dem sekundären Richtungsmaximum verbunden, während das Rich-
tungsminimum im Sektor Nord bis Nordost erwartet wird.  

In diesem Fall werden die Daten der Wetterstation Diepholz eingesetzt.  

Die Wetterstation Diepholz liegt ca. 10 km südöstlich von Lohne. Zwischen Diepholz und Lohne 
befindet sich ein Moorgebiet umgeben von Wiesen und wenig Wald. Sowohl die Wetterstation als 
auch das Berechnungsgebiet liegen im Flachland. In beiden Fällen befinden sich keine Strömungs-
hindernisse oder andere geographische Gegebenheiten im Umfeld, die einer Übertragbarkeit der 
gemessenen Daten auf den Berechnungsstandort entgegen stünden. Auch aufgrund der relativ ge-
ringen Entfernung der Station zum Rechenort entsprechen die an der Station gemessenen Wind-
richtungshäufigkeiten und die mittlere Windgeschwindigkeit den Erwartungswerten im Rechenge-
biet. Aufgrund der schwach gegliederten topographischen Gegebenheiten und Zugehörigkeit zum 
gleichen Naturraum kann daher davon ausgegangen werden, dass diese Daten ausreichend reprä-
sentativ für den Standort sind. 

Die Verteilung der Windrichtungen und –geschwindigkeiten für die Station Diepholz zeigen Abbil-
dung 3 und Abbildung 4. 

Stationsname 
geografische Breite 
Lat. 

geografische 
Länge Lon. 

Messfeld-
höhe 
(m NN) 

Betrei-
ber 

Diepholz 52.59 8.35 39 DWD 
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Abluftfahnenüberhöhung 

Bei den berücksichtigten Geruchsquellen wurde keine Überhöhung der Abgasfahne berücksichtigt. 
Die Angabe von Volumenströmen und Abgastemperaturen erübrigt sich daher. 

Rauhigkeitslänge 

Südlich des Plangebietes und südlich der Dinklager Straße befinden sich im Nahbereich die bis zu 
10 m hohen Hallen des Betriebs Atka sowie weitere Gewerbehallen. Nördlich, westlich und südlich 
liegen Grünflächen und in Entferungen ab 200 m weitere Gewerbegebäude. Die Rauhigkeitslänge 
z0 im Untersuchungsgebiet wurde vom Corine-Kataster mit z0=0,02 für Weiden, z0=0,05 für Acker-
land und z0=1,0 für bestehende Wohnbebauung ausgewiesen. Im vorliegenden Fall bodennaher 
Quellen ist die Bodenrauhigkeit im Nahbereich der Quellen von erhöhter Bedeutung. Nach TA Luft 
ist bei der Berechnung der Rauhigkeitslänge der Nahbereich um die Quellen bis zu einer Entfernung 
zu berücksichtigten, die dem 10-fachen der Quellhöhe entspricht. Aufgrund der Höhen der Gebäude 
und des Bewuchses im Bereich der Quellen wird die Rauhigkeitslänge mit z0=1,0 m angesetzt. 

Quellmodellierung 

Wenn die Ableitung der Abluft einer Quelle in weniger als dem 1,7-fachen der jeweiligen Gebäude-
höhe erfolgt, ist nach Anhang 3 der TA Luft in der Regel der Einfluss der vorhandenen Gebäude auf 
die Ausbreitung der Abluftfahne zu berücksichtigen. 

Insbesondere bei den Mastschweineställen wird davon ausgegangen, dass sie dem Stand der Tech-
nik entsprechend mit Lüftern, die mindestens 1,5 m über First geführt sind, betrieben werden. 

Für Quellen, die in weniger als dem 1,2-fachen der jeweiligen Gebäudehöhe emittieren, werden 
vertikale Quellausdehnungen vom Boden bis zur tatsächlichen Quellhöhe berücksichtigt. 

Für alle Quellen, die in mehr als dem 1,2-fachen der jeweiligen Gebäudehöhe emittieren (Mehrzahl 
der Schweineställe) wird eine vertikale Quellausdehnung von der halben bis zur tatsächlichen Quell-
höhe berücksichtigt. 

Vergleichsrechnungen haben ergeben, dass so der Einfluss der Gebäude auf die Ausbreitung der 
Abluftfahne ausreichend abgebildet wird, sofern keine relevanten Umlenkungen oder Kanalisierun-
gen der Geruchsfahne in Richtung des Plangebietes auftreten. 

Im vorliegenden Fall sind keine relevanten Umlenkungen oder Kanalisierungen der Geruchsfahnen 
in Richtung des Plangebietes zu erwarten. 

Bei Bodenquellen stellt die Berechnung der Geruchsimmissionen ohne die Berücksichtigung des 
Einflusses der Gebäude eine Überschätzung der tatsächlichen Gegebenheiten dar, da die Verdün-
nung durch die Verbreiterung der Fahne in Lee der Gebäude unberücksichtigt bleibt. Auf die auf-
wändige Berücksichtigung der Gebäudestruktur wird daher verzichtet. 

Berechnungsgitter 

Zur sachgerechten Beurteilung der durch die Ställe im Umfeld hervorgerufenen Geruchsimmissio-
nen wurde ein Berechnungsgitter mit 220 Rechenzellen in x-Richtung und 160 Zellen in y-Richtung 
gewählt. Die Größe der Rechenzellen beträgt 15 m x 15 m. 
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Abbildung 3: Windrose der Wetterstation Diepholz für das Jahr 2009 
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Abbildung 4: Häufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen der 
Wetterstation Diepholz für das Jahr 2009 

5.2 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung 

Es werden Berechnungen der Gesamtbelastung IG durch alle zu berücksichtigenden Geruchsquel-

len (vgl. Abbildung 1 auf Seite 8) durchgeführt und als belästigungsrelevanten Kenngrößen nach /1/ 

angegeben. Außerdem werden auftragsgemäß Berechnungen ohne die Quellen des Betriebes Atka 

durchgeführt.  

Die Ergebnisse sind als belästigungsrelevante Gesamtbelastung IGb für die Fläche des Plangebietes 

in Abbildung 6 (mit Q Atka) und in Abbildung 6 (ohne Q Atka) dargestellt. 
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Abbildung 5: Geruchs-Gesamtbelastung im B-Plangebiet 194 in Prozent der Jahresstunden; mit 
Betrieb Atka. 

Angegeben ist die belästigungsrelevante Gesamtbelastung nach GIRL. 

Für die Ermittlung der relativen Häufigkeiten der Geruchsstunden eines Jahres sind 
die Werte mit 0,01 zu multiplizieren. 
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Abbildung 6: Geruchs-Gesamtbelastung im B-Plangebiet 194 in Prozent der Jahresstunden; ohne 
Betrieb Atka. 

Angegeben ist die belästigungsrelevante Gesamtbelastung nach GIRL. 

Für die Ermittlung der relativen Häufigkeiten der Geruchsstunden eines Jahres sind 
die Werte mit 0,01 zu multiplizieren. 
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5.3 Schlussfolgerungen 

Wie aus Abbildung 5 auf Seite 8 ersichtlich ist, betragen die Werte für die belästigungsrelevanten 
Kenngrößen IGb im Plangebiet (wenn die Quellen des Betriebes Atka berücksichtigt werden) zwi-
schen 11 und 18 % der Jahresstunden. 

Im Bereich des B-Planes Nr. 194 soll ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden, in dem sich die Fa. 
Atka mit einem Sondermaschinenbau (keine Kunststoffverarbeitung) erweitern wird. Es handelt sich 
um einen angebotsbezogenen Bebauungsplan. Die Fläche wurde bereits von der Fa. erworben und 
ein Bauantrag liegt vor. 

In dem Fall, dass die Fa. Atka das Plangebiet bebaut, sind die Quellen des Betriebes Atka heraus-
zunehmen. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 6. Die Werte für die belästigungsrelevanten Kenngrößen 
IGb betragen in dem Fall zwischen 9 und 12 % der Jahresstunden. 

Eine Bewertung ist nicht beauftragt. 

Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe 

Bei der Bauleitplanung sind eine realistische, betriebswirtschaftlich vernünftige Entwicklung benach-
barter landwirtschaftlicher Betriebe und die sich daraus ergebenden zusätzlichen Erfordernisse für 
die Einhaltung von Abständen zu berücksichtigen (§1 Abs. 6 BauGB) /13/. Grundsätzlich werden 
durch die Ausweisung eines Baugebietes bei „Ausschöpfen“ des Immissions(grenz)wertes die Er-
weiterungsmöglichkeiten der benachbarten Betriebe eingeschränkt. 

Im vorliegenden Fall sind die Betriebe Nr. 2S Bünnemeyer, 3S Beverborg und 5N Pohlmann bereits 
durch benachbarte Wohnhäuser in ihren Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt. 

Der Betrieb 4S Sperveslage ist noch nicht in seiner Entwicklungsmöglichkeit eingeschränkt. 

Beurteilung im Einzelfall (Ziffer 5 der GIRL) 

Eine Beurteilung im Einzelfall nach Ziffer 5 der GIRL /1/ (vergl. Kap. 4.2) ist nicht erforderlich. 
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6 Quellenverzeichnis 
/1/ Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL) mit Begründung und 

Auslegungshinweisen in der Fassung vom 29.Februar 2008 und einer Ergänzung vom 10. September 2008/ 

/2/ Stadt Lohne per E-Mail am 20.11.2020 

/3/ Fa. Pöppelmann, Herr Nobbe, Auskünfte zu den vorhandenen und geplanten Hallen in Werk 2 per E-Mail am 
15.02.2021 

/4/ Fa. Atka: Elke Meinert-Bahlmann, MB-Architektur GmbH, Auskunft zu den aktuellen Geruchsquellen per E-Mail 
vom 22.01.2021 

/5/ Fa. Delo /Dettmer, Herr Heinz-Georg Becker, Auskünfte zu Abluftreinigungsanlagen per E-Mail am 27.11.2021 

/6/ OOWV, Herr Wefer, Auskünfte zu aktuellen Geruchsquellen der Kläranlage Rießel per E-Mail am 03.02.2021 

/7/ VDI 3894 Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen 
Blatt 1: Haltungsverfahren und Emissionen 
September 2011 

/8/ Landkreis Vechta, Herr von Gilgenheimb, Auskünfte zu aktuellen genehmigten Tierbeständen per E-Mail vom 
08.12.2020 und 08.02.2021 

/9/ DIN 18910-1 Wärmeschutz geschlossener Ställe - Wärmedämmung und Lüftung - Teil 1: 
Planungs- und Berechnungsgrundlagen für geschlossene zwangsgelüftete Ställe 
August 2017 

/10/ VDI 3894 Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen 
Blatt 2 Methode zur Abstandsbestimmung Geruch 
November 2012 

/11/ Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(4. BImSchV -Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) 

/12/ Gemeinsamer Runderlass des MU, des MS, des ML und des MW des Landes Niedersachsen zur Feststellung und 
Beurteilung von Geruchsimmissionen vom 23.7.2009 
33-40500/201.2 
Ministerialblatt 36/2009  

/13/ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist. 

/14/ bis /17/ siehe Seite 5 im Anhang 1 
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Anhang 1 

Erläuterungen zur Geruchsmessung (Olfaktometrie) und zur Berechnung der Geruchs-
immissionen 

Die in /.../ gestellten Ziffern beziehen sich auf das Kapitel IV. "Unterlagen und Literatur". 

 

I. Olfaktometrie 

 

Die Messung von Geruch wird als Olfaktometrie bezeichnet. Die Olfaktometrie ist ein sensorisches 
Messverfahren. Sie setzt die menschliche Nase als "Messgerät" ein. Mit der Olfaktometrie wird die 
Geruchsstoffkonzentration für die zu untersuchende geruchbeladene Abluft ermittelt. Mit Hilfe des 
Olfaktometers werden die Verdünnungsfaktoren für die zu untersuchende Abluft bestimmt. Man 
ermittelt also, mit wie vielen Teilen geruchsneutraler Luft man einen Teil der geruchbeladenen Abluft 
verdünnen muss, damit für das Gemisch gerade die Geruchsschwelle erreicht wird. 

Die Geruchsstoffkonzentration der Abluft einer Quelle wird angegeben in GE/m³ (GE = 
Geruchseinheit). 

Die Geruchseinheiten sind der Kehrwert des Verdünnungsverhältnisses. Das Verdün-
nungsverhältnis f lässt sich durch folgende Formel ausdrücken: 

f
V

V V

P

P VL


  

mit 

VP  =  Probenvolumen der zu untersuchenden Abluft 

VVL =  Volumen der Verdünnungsluft 

Da die Geruchseinheit als Kehrwert von f definiert ist, kann man schreiben: 

GE
V V

V
1
V

V

P VL

P

VL

P




 
 

 

Aus dieser Definition wird deutlich, dass der Geruchsschwelle 1 GE/m³ entspricht. Werden für eine 
Quelle z. B. 100 GE/m³ ermittelt, so bedeutet dies, dass 1 Teil der Abluft mit 99 Teilen geruchsfreier 
Luft vermischt werden muss, damit das Gemisch gerade noch riechbar ist (die Geruchsschwelle 
erreicht ist). 

Die Geruchsstoffkonzentrationen sind unabhängig von den einzelnen Stoffkomponenten des 
Emittenten. Sie berücksichtigen auch die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten. 
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II. Messung der Geruchsemissionen 

Die Messungen werden mit dem Olfaktometer TO 7 durchgeführt. Die Probenahme erfolgt mit Hilfe 
von geruchsfreien Kunststoffbeuteln. Die Auswertung der Proben findet sofort nach der Probenahme 
in einem geruchsneutralen Raum statt. Als Riechprobanden werden geeignete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unseres Hauses eingesetzt. 

Bei der Auswertung wird das so genannte Limitverfahren eingesetzt. Bei diesem Verfahren wird dem 
Probanden eine Messreihe angeboten, die von unterschwelligen Verdünnungsverhältnissen zu 
überschwelligen Verdünnungsverhältnissen ansteigt. Zwischen den einzelnen angebotenen 
Verdünnungsverhältnissen bzw. Geruchsstoffkonzentrationen liegt der Faktor 2. Bei jedem 
Messdurchgang wird dem Probanden zunächst nur die geruchsneutrale, synthetische 
Verdünnungsluft zum Riechen angeboten. Zu einem späteren Zeitpunkt, der dem Probanden nicht 
bekannt ist, wird die zu untersuchende geruchbeladene Abluft in dem eingestellten Verdünnungs-
verhältnis zugemischt. Der Proband wird dann aufgefordert, mitzuteilen, ob er gegenüber der 
Vergleichsluft eine Geruchsänderung wahrgenommen hat. Sie/er gibt also nur das Urteil "ich rieche" 
oder "ich rieche nicht" ab. Die Beurteilung der Geruchswahrnehmung, z.B. angenehm oder 
unangenehm, wird nicht durchgeführt. 

Nach jeder Mitteilung des Probanden, sei sie positiv oder negativ ausgefallen, wird die nächste 
Verdünnungsstufe angeboten. Die Messreihe wird nach zwei aufeinander folgenden positiven 
Antworten des am ‚schwächsten’ riechenden Probanden abgebrochen. Der Umschlagspunkt für 
jeden Probanden liegt zwischen der letzten negativen und der ersten der beiden aufeinander 
folgenden positiven des Probanden. 

Als Messwert für diesen Messdurchgang wird das geometrische Mittel der beiden so ermittelten 
Geruchsstoffkonzentrationen angesetzt. Das geometrische Mittel ist der arithmetische Mittelwert der 
Logarithmen der Geruchsstoffkonzentrationen. 

Jeder der eingesetzten Riechprobanden führt mindestens drei solche Messdurchgänge aus. Auf 
diese Weise erhält man eine Reihe von logarithmischen Umschlagspunkten. 

Der repräsentative Wert für die Geruchsstoffkonzentration der so ausgewerteten Probe ist der 
entlogarithmierte arithmetische Mittelwert der Logarithmen der Umschlagpunkte. Dieser Wert wird 
als Z50 bezeichnet. Probenahme, Auswertung der Proben, Messgeräte und Verfahrenskenngrößen 
sind in der DIN EN 13725 /14/ beschrieben. 
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III. Verknüpfung von Olfaktometrie und spezieller Ausbreitungsrechnung für Geruch 

Vorgehensweise 

Zur Beurteilung einer Geruchsbelastung müssen umfassende Informationen über die Geruchs-
immissionen vorliegen. Das wesentliche Kriterium zur Beurteilung einer Geruchsbelastung ist die 
Dauer der Geruchseinwirkung als Prozentsatz der Jahresstunden, in denen Geruch am 
Immissionsort wahrgenommen werden kann. 

Solche Informationen lassen sich nur aus der Häufigkeitsverteilung der Geruchsimmissionen 
ermitteln. Die Berechnung der Häufigkeitsverteilung ist nur mit einem speziellen Ausbreitungsmodell 
für geruchbeladene Abluft möglich. 

Hinweise zu dem hier angewandten Verfahren sind /1/ zu entnehmen. 

Ausbreitungsmodell 

Das Ausbreitungsmodell, das in der TA Luft /15/ zur Berechnung von Gasen und Stäuben vorge-
sehen ist, ist ein Lagrange-Partikelmodell. Dieses Modell ist unter der Bezeichnung AUSTAL2000 
verfügbar /16/.  

AUSTAL2000 ist ein Modell zur Ausbreitung von Spurenstoffen in der Atmosphäre, in dem der 
Transport der Schadstoffe und die turbulente Diffusion durch einen Zufallsprozess simuliert werden. 
AUSTAL2000 ist ein Episodenmodell, das den zeitlichen Verlauf von Stoffkonzentrationen in einem 
vorgegebenen Rechengebiet berechnen kann.  

Bei einem Lagrange-Partikelmodell erfolgt die Berechnung der Immissionen vereinfacht dargestellt 
in folgender Weise: Von jeder Emissionsquelle werden eine größere Anzahl Partikel freigesetzt. Der 
Weg dieser Partikel in der Atmosphäre wird berechnet. Dabei können Einflussfaktoren, die auf die 
Partikel wirken, berücksichtigt werden. Solche Faktoren sind z.B. Niederschlag, chemische 
Umwandlung, Gewicht. Bei den Berechnungen der ‚Bahnen’ der Teilchen wird die Windrichtung (das 
Windfeld) berücksichtigt, die durch Orographie und Gebäudestrukturen ‚verformt’ sein kann. 

Über das Berechnungsgebiet wird ein räumliches Gitter gelegt. Die in den einzelnen Gitterzellen 
angekommenen Teilchen werden gezählt. Die Anzahl der Teilchen ist ein Maß für die Verdünnung 
auf dem Transportweg und damit für die Immissionskonzentration. Zur Berechnung wird als 
meteorologische Eingangsgröße eine Wetterdatenstatistik (Häufigkeitsverteilung von Windrichtung, 
Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse) benötigt. Diese muss für den Anlagenstandort 
repräsentativ sein. 

Um die für die Geruchbeurteilung erforderlichen Wahrnehmungshäufigkeiten zu berechnen, wurde 
das Modell Austal2000 um ein entsprechendes Modul (AUSTAL2000G) ergänzt. Das ergänzte 
Modell wurde am 20.09.2004 in Hannover vorgestellt und als einzig zugelassenes Modell in die GIRL 
/1/ aufgenommen.  

Die Berechnungen der Geruchsimmissionen in dem vorliegenden Gutachten erfolgten mit dem 
Modell AUSTAL2000G. Nähere Einzelheiten zu dem Modell und der Validierung des Modells sind 
/17/ zu entnehmen. 



 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000675439 / 120IPG135_Rev1 Stand: 26.03.2021 Anhang 1 

Projekt/Kunde: Stadt Lohne Seite 4 von 4 
 

Die 'Geruchsstunde' 

Die Bewertung der Erheblichkeit einer Geruchsbelästigung (nur eine erhebliche Belästigung ist eine 
schädliche Umwelteinwirkung) erfolgt derzeit nur über die Dauer der Geruchseinwirkungen am 
Immissionsort. Es werden Schranken gesetzt, die in Abhängigkeit von Art und Nutzung des 
betroffenen Gebietes nicht überschritten werden dürfen. Diese Schranken haben die Dimension 
'Prozent der Jahresstunden', d. h. es wird vorgegeben in wie viel Prozent der Jahresstunden 
Gerüche am Immissionsort auftreten dürfen. Für die Betrachtung nach GIRL /1/ werden die 
Ergebnisse als gerundete relative Häufigkeiten der Geruchsstunde angegeben. 

Darüber hinaus wird festgelegt, dass Stunden mit einem nicht nur vernachlässigbaren Zeitanteil mit 
Geruchsimmissionen innerhalb der Stunde bei der Summation der Geruchszeiten über das Jahr als 
volle Stunde zu berücksichtigen sind. Als vernachlässigbarer Zeitanteil werden derzeit Zeitanteile < 
10 % (6 min. je Stunde) angesehen. 

Sobald der Zeitanteil mit Geruchswahrnehmungen innerhalb einer Stunde mindestens 6 Minuten 
beträgt, wird also die volle Stunde bei der Summation der Zeiten mit Geruchswahrnehmungen über 
das Jahr berücksichtigt. 
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